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Entwurf einer 27. Novelle der Straßenverkehrsordnung; 
Stellungnahme 
 
 
 
An das 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie  
Radetzkystrasse 2 
1030 Wien 
st5@bmvit.gv.at 
 
Zu dem mit der do. Note vom 30. März 2015, GZ BMVIT-161.002/0001-IV/ST5/2014, 
übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 
geändert wird (27. StVO-Novelle), nimmt das Bundesministerium für Landesverteidigung 
und Sport wie folgt Stellung: 
 
 
Mit Z 17 des Entwurfs soll dem § 97 der Straßenverkehrsordnungsordnung 1960 
(StVO 1960), BGBl. Nr. 159, betreffend Organe der Straßenaufsicht ein neuer Absatz 5a 
eingefügt werden, wonach diese einerseits bei der bescheidmäßig vorgeschriebenen 
Begleitung von Sondertransporten berechtigt sind, durch Anbringung der 
Straßenverkehrszeichen gemäß § 52 Z 4a und 4c StVO 1960 an dem hinter dem 
Sondertransport fahrenden Begleitfahrzeug Fahrzeuglenkern das Überholen zu verbieten, 
und andererseits nicht an die Bestimmungen über das Verhalten bei Bodenmarkierungen 
gebunden sind. 
 
Gemäß § 97 Abs. 3 des Kraftfahrgesetzes 1967 (KFG 1967), BGBl. Nr. 267 idF 
BGBl. I Nr. 94/2009, betreffend Heeresfahrzeuge unterliegen Sondertransporte mit 
Heeresfahrzeugen, zivilen Fahrzeuge, welche Zwecken des Bundesheeres dienen, sowie 
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ausländischen Militärfahrzeugen im Rahmen gemeinsam mit dem Bundesheer 
durchzuführender Einsätze, Übungen oder Ausbildungsmaßnahmen nicht dem zivilen 
Genehmigungsregime, sondern sind nach den vom Bundesminister für 
Landesverteidigung und Sport entwickelten Regeln für Transportabsicherung und 
Transportbegleitung durchzuführen. 
 
Nach diesen im Erlasswege ergangenen Regeln sind diese militärischen Sondertransporte 
durch besonders geschulte und ausgerüstete Soldaten des Bundesheeres und Angehörige 
der Heeresverwaltung (Angehörige der Militärstreife oder Verkehrsregler der 
Bedarfsträger) begleitet, um – wie dies auch bei Organen der Straßenaufsicht der Fall ist – 
andere Verkehrsteilnehmer zu warnen und im Bedarfsfall gemäß 
§ 29 Abs. 3 Z 3 StVO 1960 den Verkehr zu regeln. 
 
Im Lichte der Gleichheit der Aufgaben scheint es angebracht, die Berechtigungen des 
neuen § 97 Abs. 5a StVO 1960 auch diesen militärischen Organen einzuräumen. 
 
§ 97 Abs. 5a könnte dazu lauten: 

 
„(5a) Organe der Straßenaufsicht während der bescheidmäßig vorgeschriebenen 

Begleitung von Sondertransporten sowie militärische Organe im Sinne des § 29 Abs. 3 
während der Begleitung eines Sondertransports gemäß § 97 Abs. 3 KFG 1967 sind 
berechtigt, durch Anbringung der Straßenverkehrszeichen gemäß § 52 Z 4a und 4c an dem 
hinter dem Sondertransport fahrenden Begleitfahrzeug Fahrzeuglenkern das Überholen zu 
verbieten; hinsichtlich der Anbringung der Zeichen und deren Geltungsbereich gilt 
§ 48 Abs. 3. Sie sind überdies nicht an die Bestimmungen über das Verhalten bei 
Bodenmarkierungen gebunden.“ 
 
Im Übrigen gibt der vorliegende Entwurf aus Sicht der ho. Ressortinteressen keinen Anlass 
zu Anmerkungen. 
 
 
Dem Präsidium des Nationalrates wurde eine Ausfertigung dieser Stellungnahme auf 
elektronischem Wege übermittelt. 
 
 
 

29.04.2015 
Für den Bundesminister: 

FENDER 
Elektronisch gefertigt 
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